Bestellung zum Verantwortlichen Beauftragten

Von Christoph Wolf

M U S T E R

VEREINBARUNG über die BESTELLUNG

ZUM VERANTWORTLICH BEAUFTRAGTEN zur Einhaltung

von Arbeitnehmerschutzvorschriften

1. Der Arbeitnehmer wird derzeit beim Arbeitgeber als [z.B. Betriebsleiter] eingesetzt. In dieser Funktion obliegen dem Arbeitnehmer aufgrund seines Arbeitsvertrages vom [Tag/Monat/Jahr] insbesondere folgende Tätigkeiten: [z.B. Dienstplangestaltung, Urlaubsvereinbarungen, Anordnung von überstunden]. Festgehalten wird, dass der Arbeitnehmer in diesen Bereichen über eine entsprechende Anordnungsbefugnis verfügt.

2. Der Arbeitnehmer ist damit einverstanden, ab [TaglMonat1Jahrl als verantwortlicher Beauftragter im Sinne des § 9 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz in Verbindung mit § 23 Arbeitsinspektionsgesetz bestellt zu werden.

3. Der Verantwortungsbereich des Arbeitnehmers erstreckt sich in sachlicher Hinsicht auf die Einhaltung folgender Verwaltungsvorschriften: [z.B. AZG]. Der räumliche Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf folgenden Betrieb bzw. folgende Betriebe: [z.B. unternehmensinterne Bezeichnung, Adresse].

4. Dem Arbeitnehmer ist bewusst, dass er ab Einlangen der schriftlichen Meldung seiner Bestellung beim zuständigen Arbeitsinspektorat der Verwaltungsbehörde gegenüber verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich ist.

5. Diese Vereinbarung kann von jedem der Vertragsteile unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen gekündigt werden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Behörde den Widerruf der Bestellung so rechtzeitig mitzuteilen, dass die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit zum Kündigungstermin endet. Das Recht beider Vertragsteile zur vorzeitigen Lösung dieser Vereinbarung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.

6. [Fakultativ:] Der Arbeitgeber verpflichtet sich im Falle der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens die Kosten der Vertretung durch einen ortsansässigen Rechtsanwalt nach Maßgabe der Bestimmungen des Rechtsanwaltstarifgesetzes auf Basis des Einheitssatzes zu übernehmen, sofern der Arbeitnehmer die Verwaltungsübertretung nicht vorsätzlich verursacht hat.

[Ort, Datum] 
[Ort, Datum]

[Arbeitgeber] 
[Arbeitnehmer]

� Gern § 9 Abs 2 VStG können für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unternehmens AN zu Verantwortlichen Beauftragten für die Einhaltung von Verwaltungsvorschrlften bestellt werden. Sollen diese für die Einhaftung von AN�Schutzvorschriften verantwortlich sein, ist dafür gern §23 ArbIG erforderlich, dass sie leitende Angestellte sind, denen maßgebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen wurden. Dazu siehe zB Stärker, Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit im Unternehmen, ecolex 1998, 150.


� Die nach § 23 ArbIG erforderliche Eigenschaft als leitender Angestellter ist nach Auffassung des VwGH (ecolex 1995, 578) gegeben, wenn der Angestellte eine spezifische Leistungsfunktion ausübt, die es ihm ermöglicht, für die Einhaftung jener Vorschriften durch entsprechende Anordnungen zu sorgen, für deren Einhaltung er verantwortlich ist. Siehe dazu auch Stärker in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht, Kap [X Rz 93.


� Siehe § 9 Abs 2 VSI:G, der die Bestellung von AN als Verantwortlich Beauftragte nur für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche zulässt.


� Um Missbräuche zu verhindern, ist die Bestellung erst dann rechtswirksam, nachdem beim zuständigen Arbeitsinspektorat eine schriftliche Mitteilung über die Bestellung samt einem Nachweis der Zustimmung des Bestellten eingelangt ist (§ 23 ArbIG). Für die Meldung kann ein Formular auf der Homepage des BMWA unter http://www.bmwa.gv.at/ heruntergeladen werden.


� Nach stRsp (OGH wbl 1993, 157; SZ 70/203) ist eine vor Begehung der strafbaren Handlung abgeschlossene Vereinbarung betreffend die Übernahme von Verwaltungsstrafen eines verantwortlichen Beauftragten durch den Arbeitgeber nichtig. Dadurch soll die Motivation des Verantwortlich Beauftragten gefördert werden, sich dem Gesetz entsprechend zu verhaften. Hingegen wird eine nach der Tat zustande gekommene Vereinbarung über den Ersatz als zulässig und wirksam angesehen (OGH SZ 28/56). Die in einem Strafverfahren anfallenden Vertretungskosten sind von diesem Verbot nicht betroffen. Es ist daher bereits vorweg eine Vereinbarung zulässig, nach der sich der AG dazu verpflichtet, die notwendigen Vertretungskosten zu übernehmen. Eine Grenze ist lediglich dort zu ziehen, wo die Übernahme von Vertretungskosten für ein Strafverfahren zugesagt wird, welches wegen vorsätzlicher Schädigung gegen den Täter geführt wird (OGH JBI 1998,248).





